
sprechungen

Wucht Napoleons und der Schwung des geneigt war. Der Verfasser will zeigen,
jungen Preußens., daß der philosophische Sprachgebrauch

Am nde des gleichen Jahrhunderts, mit der Juristischen Laiensprache er  ber-
in dessen Beginn der Marquese als alter einstimmt, daß das ec nıcht aus-
Mann nach Italıen zurückkehrt, steht schließlich und primär die Norm, SO1-
hınter den Kulissen preußisch-deutscher dern auch das Re te bedeutet. Für
Geschichte rıtz VO Holstein, dıe das alte griechische und das N DCI-
„STAuUC Eminenz‘‘. Er ist Leiter des Aus- manıiıische Gebiet 1äßt iıch das leicht
wärtigen Amtes VO Bısmarck bis Bü- nachweisen. Etwas schwieriger scheint
low. Er beeinflußt die wichtigsten poli1- dies für das lateinische 1US ZU sein, das
tiıschen Entscheidungen des zweiıten eın substantiviertes in bedeutet
Reıiches. Freilich verschwindet der oli- haben muß Die scholastische Natur-
tiıker oft ganz hınter dem Intriganten. rechtslehre hat bekanntlich immer auf

Kürenberg ist eister 1n lebendiger diese Unterscheidung Gewicht gelegt. In
Zeiterfassung und iın einer Darstellung, außerst sorgfältigen und vorsichtig ab-
die uch Zeitgenossen seiner Gestalten, eWwOogenen Untersuchungen ber Ety-
Wıe Goethe un Napoleon der Wiıl- mologie, Rechtsphilosophie und Jurist1-
helm un! Bülow, 1n wenigen tr1- schen Sprachgebrauch kommt der Ver-
hen scharf kennzeichnet. Dabei bleibt fasser glücklichen Ergebnissen. E:

doch SO nüchtern, daß die oft rec philosophische Bedeutung wird
le1idigen Hintergründe eines falsch hero1- heute mıit Recht wieder mehr geschätzt.
sıerten Preußentums sichtbar werden. Interessante Parallelen zwıischen Cicero
Den Versuch, seinen Gestalten und Zel- und Montesquieu, dem Vater der moder-

Cten einen metaphysiıschen Hintergrund nNnen Lieberalen Verfassungslehre un! der
geben, unternımmt der Verfasser Gewaltenteilung, SOWIe zwischen Locke

aum. Gerade die Art seiner arstel- und Montesquieu korrigieren mancherle1ı
lung verlangt iıh aber. rechtsphilosophische Irrtümer der Gegen-

wart.Kreuvtz\S.]. Schuster

Rechtsgeschichte Rassenkunde
Studien yB Geschichte der Grundriß der Rassenkunde. Von

echtswissenschaft iım Lıiıch- Hermann Muckermann. Mıt
der Phı:losophiegeschich- Bıldtafteln. 80 (128 S.) Paderborn

Von Dr. 1UFr. et phıl S o m- 1034, Schöningh. M 2.50, geb.
e r. (Görres-Gesellschaft, Veröfßfient- M 3.50

lıchungen der Sektion für echts- und Dieser Grundriß der Rassenkunde
Staatswissenschaft, 65. Heft) 80 V kommt ZUT rechten eit Auch WeTr dıe
und 230 5.) aderborn 1034, Schödö- umfangreicheren Werke des Vertfassers
nıngh. M und seine Abhandlungen 4  ber Eıinzel-
Nach der Erschütterung des extremen Iragen besitzt, wıird iıne übersichtliche

Rechtspositivismus bleibt neben der phi- Gesamtdarstellung 1n gedrängter Horm
losophisch-systematischen Begründung gerade seiner Hand begrüßen., Hier
auch die geschichtliche Erforschung der wird 1n der 'LTat das gesamte Rassen-
Naturrechtslehre wissenschaftliches Be- problem mıiıt allen seinen Teilfragen be-
dürfnis. Die vorlıegenden Studien über  — handelt Man erfährt alles Nötige A  er
das Recht und das echte, über Prätor die biologischen Grundlagen, 1n eintach-
und Lex nach 1cCeros Schrift De legibus ter Sprache werden die Vererbungs-

regeln des Mendelismus, ihre Anwendungun seiner Rede pPro Cluentio, Ssowle
e&  ber einige Nachwirkungen der antık- auf den Menschen,.die Forschungsmetho-
mittelalterlichen Naturrechtslehre 17 den, der Einfluß der Umwelt auf die
englisch - amerikanischen System der Rassenausprägung (Mutationen) erklärt.
Neuzeit iınd VO  e} der Idee etragen, daß Dann bespricht der Verfasser die Men-
der Einfluß der Philosophie wıe der schenrassen der Vergangenheit WwIe der
Weltanschauung überhaupt autf das Je- Gegenwart, iınsbesondere die Rassen 1
weılige positive Recht einer eıt un: deutschen Volk, und schließlich die
eines Landes erheblich größer eın dürfte, Frage der nationalen Kugenik., Das
als man bis VOor kurzem anzunehmen Büchlein verrät gerade in der Beschrän-


